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Ständiger Beirat der Bildungsdirektion 

§ 20. (1) In jeder Bildungsdirektion ist ein Ständiger Beirat (Beirat) einzurichten. Die Organisation 
sowie die Abhaltung von Beiratssitzungen erfolgen durch eine in der Bildungsdirektion einzurichtende 
Geschäftsstelle des Beirats. Vorsitzender oder Vorsitzende der Geschäftsstelle des Beirats ist der Leiter 
oder die Leiterin des Präsidialbereichs. 

(2) Der Beirat hat die Aufgabe, in den von der Bildungsdirektion auf dem Gebiet des Schul- und 
Erziehungswesens zu besorgenden Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung beratend 
mitzuwirken. Insbesondere können ihm bildungspolitisch relevante Begutachtungsentwürfe zur Abgabe 
einer beratenden Stellungnahme vorgelegt werden. Dem Beirat oder einem vom Beirat ermächtigtem 
Mitglied ist auf Verlangen Akteneinsicht in allen Angelegenheiten zu gewähren, die mit den 
Beratungsaufgaben des Beirats in einem Zusammenhang stehen. Berichte oder Vorschläge haben 
ausschließlich Beratungsfunktion und binden nicht die Entscheidung des Bildungsdirektors oder der 
Bildungsdirektorin oder anderer gemäß der Geschäftsordnung zur Entscheidung berufener Organe der 
Bildungsdirektion. 

(3) Der Beirat ist vom Bildungsdirektor oder von der Bildungsdirektorin zumindest zwei Mal pro 
Jahr unter gleichzeitiger Vorlage einer Tagesordnung einzuberufen. Dem Beirat ist Gelegenheit zu geben, 
an der Erstellung der Tagesordnung mitzuwirken. Einzelne Beiratsmitglieder sind berechtigt, 
Tagesordnungspunkte einzubringen. Zwischen der Einberufung und der Tagung des Beirats haben zwei 
bis vier Wochen zu liegen. Die Mitglieder des Beirats (Abs. 4 und 5) üben ihre Funktion ehrenamtlich 
aus; es gebühren keine Reisevergütung und kein Aufwandsersatz. 

(4) Dem Beirat gehören an: 

 1. Der Bildungsdirektor oder die Bildungsdirektorin als Vorsitzender oder Vorsitzende, 

 2. der oder die Vorsitzende der Geschäftsstelle des Beirats, 
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 3. vom 

 a) Zentralausschuss für Landeslehrerinnen und -lehrer für allgemein bildende Pflichtschulen, 

 b) Zentralausschuss für Landeslehrerinnen und -lehrer für Berufsschulen, 

 c) bei der Bildungsdirektion eingerichteten Fachausschuss für Bundeslehrerinnen und -lehrer an 
den der Bildungsdirektion unterstehenden allgemein bildenden höheren Schulen und für 
Bundeserzieherinnen und -erzieher an Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend für 
Schülerinnen und Schüler dieser Schulen bestimmt sind, 

 d) bei der Bildungsdirektion eingerichteten Fachausschuss für Bundeslehrerinnen und -lehrer an 
den der Bildungsdirektion unterstehenden berufsbildenden mittleren und höheren Schulen 
sowie für Bundeserzieherinnen und -erzieher an Schülerheimen, die ausschließlich oder 
vorwiegend für Schülerinnen und Schüler dieser Schulen bestimmt sind, und 

 e) bei der Bildungsdirektion eingerichteten Fachausschuss für die bei der Bildungsdirektion 
verwendeten Bundesbediensteten (ausgenommen die an Schulen und Schülerheimen 
verwendeten Bundeslehrerinnen oder Bundeslehrer und Bundeserzieherinnen oder 
Bundeserzieher und die an Pädagogischen Hochschulen und Einrichtungen gemäß § 4 des 
Hochschulgesetzes 2005 verwendeten Hochschullehrpersonen) 

zu entsendende Mitglieder, 

 4. von der Landesschülervertretung aus den Bereichen 

 a) der allgemein bildenden höheren Schulen, 

 b) der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie 

 c) der Berufsschulen 

zu entsendende Mitglieder, 

 5. vom Österreichischen Gemeindebund und vom Österreichischen Städtebund zu entsendende 
Mitglieder, 

 6. Familienvertreterinnen und Familienvertreter sowie Elternvertreterinnen und Elternvertreter aus 
dem Bereich der allgemein bildenden Pflichtschulen, der Berufsschulen, der allgemein bildenden 
höheren Schulen sowie der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, die nach Maßgabe 
des § 21 von Dachorganisationen des betreffenden Bundeslandes zu entsenden sind, 

 7. Vertreter oder Vertreterinnen gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften nach 
Maßgabe des § 21 und 

 8. Vertreter oder Vertreterinnen gesetzlicher Interessensvertretungen nach Maßgabe des § 21. 

Den Beiräten in den Bildungsdirektionen für Kärnten und für das Burgenland haben nach Maßgabe des 
§ 21 jedenfalls Vertreter der slowenischen bzw. der kroatischen und der ungarischen Minderheiten sowie 
der burgenländischen Roma anzugehören. 

(5) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn zumindest die Hälfte der in Abs. 4 genannten Mitglieder 
anwesend ist. Jedem Mitglied gemäß Abs. 4 Z 2 bis 8 kommt eine Stimme zu. Die Übertragung einer 
Stimme auf eine andere Person ist unzulässig und unwirksam. Die Beschlüsse werden mit absoluter 
Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet der oder die Vorsitzende. Nähere 
Regelungen über die Geschäftsführung und Beschlussfassung im Beirat sowie über Zahl und Bestellweise 
der Mitglieder gemäß Abs. 4 Z 3 bis 8 und § 21 sind unter Bedachtnahme auf die Anzahl der Schulen im 
Bundesland sowie die Zahl der in diesen unterrichteten Schülerinnen und Schüler in der 
Geschäftsordnung (§ 23) festzulegen. 

(6) Ein gemäß § 16 Abs. 1 bestellter Präsident oder eine gemäß § 16 Abs. 1 bestellte Präsidentin hat 
das Recht, den Sitzungen des Beirats beizuwohnen. Für die Behandlung einzelner Angelegenheiten 
können Fachleute mit beratender Stimme beigezogen werden. 

(7) Die Mitglieder des Beirats haben zu geloben, auch über die Zeit ihrer Funktionsausübung hinaus 
über alle ihnen aus ihrer Funktion als Beiratsmitglied bekannt gewordenen Daten und Tatsachen 
Verschwiegenheit zu wahren. 

Schlagworte 

Bundeslehrer, Bundeserzieher 
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